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5. Rechnung für das Transparenzregister an Vereine 

Derzeit werden vom Transparenzregister, dessen Einrichtung der 

Bundestag vor einigen Jahren beschlossen hat, Gebührenbescheide 

versandt. Da Nachfragen von Verkehrswachten hierzu erfolgten, 

einige Informationen dazu: 

• Die Rechnungen sind korrekt, wenn sie den Bundesanzeiger-

Verlag als Absender haben und die Gebührengestaltung analog 

zur DVW-Rechnung erfolgt (siehe Bild) 

• Alle registrierungspflichtigen Organisationen erhalten solche 

Rechnungen, also auch alle Ortsverkehrswachten. 

• Von den Verkehrswachten ist außer Rechnungsbegleichung 
nichts zu tun, sie müssen sich nicht ins Register eintragen. Alle 

Organisationen, die schon anderweitig in staatlichen Registern 

erfasst sind, müssen sich nicht zusätzlich registrieren – die 

Verkehrswachten sind sämtlich im Vereinsregister eingetragen. 
 

Gemeinnützige Vereine können sich von der Zahlungspflicht unter 

Vorlage des Freistellungsbescheids befreien lassen, aber nicht rückwirkend, die aktuelle 

Rechnung ist also zu bezahlen. Laut Gesetz können Dachverbände mit dem 

Transparenzregister eine Vereinbarung treffen, die ihre Mitglieder von der Gebührenpflicht 

befreit. Die DVW hat zu diesem Zweck mit dem Register Kontakt aufgenommen und 

informiert, sobald es hier Neuigkeiten gibt. 

 

4. SHT-Fotos gesucht 

Für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Fahrsicherheitstraining der Verkehrswachten ist 

ansprechendes und aktuelles Bildmaterial unerlässlich. Darum bittet die DVW alle 

Verkehrswachten, die Trainings für PKW und Motorrad umsetzen, zu schauen, ob sie Fotos von 

fahrpraktischen Übungen haben oder welche anfertigen und kostenlos zur Verfügung stellen 

können. 

Die Bilder müssen folgende Kriterien erfüllen: 

• Nicht älter als 5 Jahre 

• Ausreichend große Auflösung und Bildqualität 

• Die Fahrzeugbewegung sollte zu erahnen sein (z. B. Rundkurs, Slalom, Gleitfläche) bzw. die 

Interaktion von Trainer/Trainerin mit den Teilnehmenden  

• Die Nutzungsrechte liegen komplett bei der Verkehrswacht (!) – Urheber/-in ist bekannt 

• Teilnehmende Personen sollten nicht eindeutig identifizierbar sein  

Die Bilder bitte an presse@verkehrswacht.de schicken. 
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